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§ 31a GSpG Erhebung von Landes-
und Gemeindeabgaben

GSpG - Glucksspielgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

§831a.

(Grundsatzbestimmung) Die Lander und Gemeinden durfen die Konzessionare und Bewilligungsinhaber nach den
88 5, 14 und 21 und deren Spielteilnehmer sowie Vertriebspartner weder dem Grunde noch der Hohe nach mit
Landes- und Gemeindeabgaben belasten, denen keine andere Ursache als eine nach diesem Bundesgesetz
konzessionierte Ausspielung zu Grunde liegt. Davon abweichend sind Fremdenverkehrsabgaben zulassig, insoweit die
Konzessionare und Bewilligungsinhaber sowie deren Spielteiinehmer und Vertriebspartner sowohl nach dem
Steuergegenstand als auch nach dem Steuersatz nicht umfangreicher als die anderen Abgabepflichtigen steuerlich
belastet werden.

In Kraft seit 15.08.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/31a
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/5
file:///

	§ 31a GSpG Erhebung von Landes- und Gemeindeabgaben
	GSpG - Glücksspielgesetz


